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Die EU-Kommission hat Temu im Rahmen des Gesetzes über Digitale Dienste (Digital Services Act, DSA) aufgefordert, weite-

re Informationen vorzulegen (vgl. PM EU-Kommission – Vertretung in Deutschland – vom 11.10.2024). Konkret gehe es da-

rum, dass das Unternehmen darlegen soll, wie es verhindert, dass Händler die Plattform für den Verkauf illegaler Produkte

missbrauchen. Außerdem solle Temu zusätzliche Informationen dazu liefern, wie es Risiken im Zusammenhang mit dem Ver-

braucherschutz, der öffentlichen Gesundheit und dem Wohlergehen der Nutzer eindämmt. Darüber hinaus fordert die Kom-

mission Einzelheiten zu den Empfehlungssystemen von Temu und dem Risiko für den Schutz der personenbezogenen Daten

der Nutzer an. Temu muss die angeforderten Informationen bis zum 21.10.2024 vorlegen. Auf der Grundlage der Bewertung

der Antworten von Temu wird die Kommission die nächsten Schritte festlegen. Dies könnte die förmliche Einleitung eines

Verfahrens gemäß Art. 66 des DSA nach sich ziehen. Gemäß Art. 74 Abs. 2 des DSA kann die EU-Kommission Geldbußen für

unrichtige, unvollständige oder irreführende Angaben in Beantwortung einer Aufforderung zu weiteren Informationen (Re-

quest for Information, RFI) verhängen. Bei Nichtbeantwortung kann die Kommission eine förmliche Aufforderung per Be-

schluss erlassen. In diesem Fall kann die Nichtbeantwortung innerhalb der Frist zur Verhängung von Zwangsgeldern führen.

Temu wurde am 31.5.2024 im Rahmen des DSA als Very Large Online Platform (VLOP) eingestuft. Während Temu seit Febru-

ar 2024 die allgemeinen Regeln des DSA einhalten musste, musste der Online-Marktplatz auch die strengeren Regeln für

VLOPs einhalten und ab dem 3.10.2024 einen Risikobewertungsbericht erstellen. Die Kommission hat Temu bereits am

28.6.2024 eine RFI zu den Maßnahmen geschickt, die sie ergriffen haben, um die DSA-Verpflichtungen im Zusammenhang

mit dem sogenannten „Notice and Action“-Mechanismus zur Meldung illegaler Produkte, „Dark Patterns“ auf ihren Online-

Schnittstellen, dem Schutz von Minderjährigen, der Transparenz von Empfehlungssystemen, der Rückverfolgbarkeit von

Händlern und der Compliance by Design zu erfüllen. Vgl. zum DSA, insbesondere auch zu Unternehmen unterhalb der

Schwelle der sog. VLOPs, auch Wegmann/Kehl, BB 2024, 387ff.
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Entscheidungen
EuGH: Herbaria Kräuterparadies – EU-Logo

für ökologische/biologische Produktion für

aus Drittland eingeführtem Lebensmittel

nur dann, wenn es allen Vorgaben des

Unionsrechts entspricht

Art. 30 Abs. 2 und Art. 33 Abs. 1 der Verordnung

(EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologi-

sche/biologische Produktion und die Kennzeich-

nung von ökologischen/biologischen Erzeugnis-

sen sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG)

Nr. 834/2007 des Rates sind wie folgt auszule-

gen:

Das Logo der Europäischen Union für ökologi-

sche/biologische Produktion und grundsätzlich

auch Bezeichnungen mit Bezug auf die ökologi-

sche/biologische Produktion dürfen für ein ver-

arbeitetes Lebensmittel, das unter den Bedin-

gungen von Art. 45 Abs. 1 Buchst. b Ziff. iii und

von Art. 48 Abs. 1 der Verordnung 2018/848

zum Zweck des Inverkehrbringens als ökologi-

sches/biologisches Erzeugnis in der Europä-

ischen Union aus einem Drittland eingeführt

wird, nicht verwendet werden, wenn das Le-

bensmittel, weil es Mineralstoffe und Vitamine

nicht pflanzlichen Ursprungs enthält, nicht den

Anforderungen von Art. 16 Abs. 1 in Verbindung

mit Anhang II Teil IV Nr. 2.2.2 Buchst. f der Ver-

ordnung 2018/848 entspricht.

Das Logo dieses Drittlands für ökologische/bio-

logische Produktion darf jedoch in der Union für

ein solches Lebensmittel verwendet werden,

auch wenn es Bezeichnungen mit Bezug auf die

ökologische/biologische Produktion im Sinne

von Art. 30 Abs. 1 und Anhang IV der Verord-

nung 2018/848 enthält.

EuGH, Urteil vom 4.10.2024 – C-240/23
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-2433-1

unterwww.betriebs-berater.de

EuGH: Verbraucherinformation – Angabe

des Gebiets Westsahara (und nicht Marok-

ko) als Ursprungsland auf dem Etikett von

dort geernteten Melonen und Tomaten

1. Art. 207 AEUV, die Verordnung (EU) 2015/478

des Europäischen Parlaments und des Rates vom

11. März 2015 über eine gemeinsame Einfuhrre-

gelung und die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013

des Europäischen Parlaments und des Rates vom

17. Dezember 2013 über eine gemeinsame

Marktorganisationfür landwirtschaftlicheErzeug-

nisse und zur Aufhebung der Verordnungen

(EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG)

Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates

sind zusammen dahin auszulegen, dass sie es ei-

nem Mitgliedstaat nicht gestatten, einseitig ein

Einfuhrverbot für landwirtschaftliche Erzeugnisse

zuerlassen,diedurchgängignichtmitdenRechts-

vorschriften der Union über die Angabe des Ur-

sprungslandsoder-gebiets imEinklangstehen.

2. Art. 76 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 ist

in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 der Durchfüh-

rungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 der Kom-

mission vom 7. Juni 2011 mit Durchführungsbe-

stimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007

des Rates für die Sektoren Obst und Gemüse

und Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Ge-

müse dahin auszulegen, dass auf den Stufen der

Einfuhr und des Verkaufs an den Verbraucher

auf dem Etikett der im Gebiet der Westsahara

geernteten Charentais-Melonen und Kirschto-

maten allein die Westsahara als ihr Ursprungs-

land anzugeben ist.

EuGH, Urteil vom 4.10.2024 – C-399/22
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-2433-2

unterwww.betriebs-berater.de

EuGH: DSGVO – Entschuldigung als immate-

rieller Schadensersatz

1. Art. 82 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679

des Europäischen Parlaments und des Rates vom

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen

bei der Verarbeitung personenbezogener Daten,

zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der

Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverord-

nung) ist in Verbindung mit Art. 8 Abs. 1 der

Charta der Grundrechte der Europäischen Union

dahin auszulegen, dass ein Verstoß gegen Be-

stimmungen dieser Verordnung für sich genom-

men nicht ausreicht, um einen „Schaden“ im

Sinne von Art. 82 Abs. 1 DSGVO darzustellen.

2.Art. 82Abs. 1derVerordnung2016/679 istdahin

auszulegen, dass eine Entschuldigungeinenange-

messenenErsatz eines immateriellenSchadensauf

derGrundlagedieserBestimmungdarstellenkann,

insbesondere, wenn es nicht möglich ist, die Lage

vor dem Eintritt des Schadens wiederherzustellen,

sofern diese Form des Schadenersatzes geeignet

ist, den der betroffenen Person entstandenen

SchadeninvollemUmfangauszugleichen.

3. Art. 82 Abs. 1 der Verordnung 2016/679 ist

dahin auszulegen, dass er der Möglichkeit ent-

gegensteht, die Haltung und die Beweggründe

des Verantwortlichen zu berücksichtigen, um
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